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§ 51 Stmk. SLFS Aufsteigen

Stmk. SLFS - Steiermarkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

(1) Ein Schuler ist zum Aufsteigen in die nachsthdhere Schulstufe berechtigt, wenn das Jahreszeugnis in allen
Pflichtgegenstanden eine Beurteilung aufweist und in keinem Pflichtgegenstand die Note ,nicht genligend” enthalt.

(2) Ein Schdler ist ferner zum Aufsteigen in die nachsthdhere Schulstufe berechtigt, wenn das Jahreszeugnis zwar in

einem Pflichtgegenstand die Note ,nicht genligend” enthalt, aber

a) der Schuler nicht auch schon im Jahreszeugnis des vorhergegangenen Schuljahres in demselben Pflichtgegenstand
die Note ,nicht genltigend” erhalten hat und

b) die Klassenkonferenz feststellt, dal3 der Schiler auf Grund seiner Leistungen in den Ubrigen Pflichtgegenstanden
die Voraussetzungen zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht der ndchsthéheren Schulstufe im Hinblick auf die

Aufgabe der betreffenden Schulart aufweist.

In Kraft seit 01.04.1977 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 51 Stmk. SLFS Aufsteigen
	Stmk. SLFS - Steiermärkisches land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


